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«MIIS ATELIER» – Ein Traum geht in Erfüllung
Schon in der Lehre als Damenschneiderin habe ich von meinem eigenen 
Atelier geträumt. Das ist nun ein paar Jahre her. Während meinen ver­
schiedenen Arbeitsstellen, habe ich daneben immer gerne kreative Arbei­
ten wie Kostüme, Neuanfertigungen sowie Änderungen und Flickarbeiten 
entgegengenommen. Mittlerweile bin ich 44, Mutter von zwei Mädchen 
und nähe immer noch gerne. In den letzten Jahren durfte ich bei grossen 
Tanzshows mitwirken und habe dadurch neue Erfahrungen gesammelt 
und mein Wissen erweitert. In unserem Keller konnte ich mein Nähate­
lier einrichten und habe dort viele Stunden verbracht. Was mir jedoch 
stets fehlte, war Tageslicht und ein bisschen Abstand von zu Hause. Nun 
freue ich mich auf den nächsten Schritt und eröffne mein Atelier an der 
Ringstrasse 7 in Oberrohrdorf. Hast Du Kleider zum Flicken? Brauchst Du 
eine Änderung wie Hosen kürzen oder ein Kleid enger machen? Hast Du 
einen besonderen Wunsch der von A bis Z nach Mass geschneidert wer­
den soll? Dann bist Du bei mir genau richtig. Du bist an einem Nähprojekt 
und brauchst Hilfe? Melde dich bei mir und ich werde dich mit meinem 
Fachwissen unterstützen. Vielleicht suchst Du auch ein kleines Geschenk? 
Bei mir im Atelier findest Du kleinere und grössere selbstgemachte Pro­
dukte wie tolle Mützen und Stirnbänder, bedruckte Shirts und wunder­
schöne Armbänder aus Naturheilsteinen.

Ich freue mich sehr auf diesen Neuanfang und lade Dich herzlich zu 
meinem Eröffnungsapéro am Mittwoch, 3. September 2025, 
von 17.00 bis 21.00 Uhr, ein.

«MIIS ATELIER» Handmade by make
Ringstrasse 7, 5452 Oberrohrdorf, info@handmade-by-make.com

ÖFFNUNGSZEITEN (ab September 2025) 
Montag / Freitag	 geschlossen
Dienstag 	 7.30 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch	 7.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 	 7.30 bis 12.00 Uhr
Nachmittag- und Abend-Termine nach Vereinbarung unter 076 330 25 13.

�Inserat

Erste Hilfe 
für Menschen mit letzter Hoffnung

www.msf.ch
PK 12-100-2
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Neues kantonales Energiegesetz und Energieverordnung 

Am 1. April 2025 sind das neue kantonale Energiegesetz und die 
Energieverordnung in Kraft getreten. Das bringt einige Neuerun-
gen für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer.

Gemäss der kant. Bauverordnung (BauV) muss bei einem Baugesuch der 
Nachweis zur Einhaltung des Energiegesetzes in Form eines Energienach­
weises erbracht werden. Zu beachten sind dabei auch die mit der Revi­
sion des Energiegesetzes angepassten Vorschriften wie beispielsweise:

• ��Der Ersatz eines Elektro-Wassererwärmers darf nicht ausschliesslich 
direkt-elektrisch erfolgen (§4b Energie G).

• ��Der Kostennachweis für einen fossilen Wärmeerzeuger muss auch bei 
einem 1:1-Ersatz erbracht werden (§ 7 EnergieG).

• ��Beim Ersatz eines Wärmeerzeugers bei Wohnbauten darf der Anteil 
nicht-erneuerbarer Energie 90 Prozent nicht übersteigen (§ 7a EnergieG).

• ��Für Gebäude mit einer elektrischen Widerstandsheizung muss innert 
fünf Jahren ein GEAK Plus erstellt werden (§ 7b EnergieG).

• ��Für Heizungsersatz und Ersatz von Elektrowassererwärmern wird eine 
Meldepflicht eingeführt (§ 22c EnergieV). 

Bei bewilligungspflichtigen Neu- und Umbauten musste bislang bereits 
ein Energienachweis erbracht werden. Es wurde geprüft, ob die beabsich­
tigten Massnahmen gesetzeskonform sind und ob diese korrekt umgesetzt 
werden. Seit dem 1. April 2025 müssen zusätzlich auch Massnahmen, die 
nicht baubewilligungspflichtig sind, der Bauverwaltung, gemeldet werden. 
Dazu zählt insbesondere der Heizungsersatz, auch wenn das Heizsystem 
nicht verändert wird (z. B. Austausch eines Ölbrenners). Gleichzeitig sind 

Massnahmen aus der Bewilligungspflicht herausgenommen worden. So 
ist der Ersatz einer Heizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe nicht 
mehr bewilligungs-, sondern nur noch meldepflichtig. Zeitgleich mit der 
Inkraftsetzung der Revision des Energiegesetzes hat der Kanton Aargau 
auch die Plattform zum «Elektronischen Vollzug energetischer Nachweise» 
(EVEN) scharfgeschaltet. EVEN ermöglicht die papierlose Abwicklung der 
Energienachweise für baubewilligungs- und meldepflichtige Massnahmen 
an einer Liegenschaft. EVEN wurde in Zusammenarbeit aller Schweizer 
Kantone (ausser Bern) erarbeitet und harmonisiert. 

Ein Energienachweis wird über EVEN bei der Gemeinde eingereicht, in 
der sich das Bauprojekt befindet. Bei meldepflichtigen Vorhaben ist die 
Gemeinde verpflichtet, den Nachweis innerhalb von 30 Tagen zu prüfen. 
Wenn innert dieser Frist keine Rückmeldung der Gemeinde an den Bau­
herrn erfolgt, kann die vorgesehene Massnahme umgesetzt werden. Bei 
baubewilligungspflichtigen Vorhaben wird der Energienachweis im Rah­
men der Baugesuchsprüfung einbezogen und die Bewilligung zusammen 
mit der Baubewilligung erteilt. 

Informationen zur Revision des Energiegesetzes und 
der Energieverordnung sowie zu deren Vollzug fin­
den Sie auf der Website des Kantons Aargau unter 
www.ag.ch/de/verwaltung/bvu/energie/planung-
und-energienachweise/vorschriften-und-energie­
vollzug oder mit dem abgedruckten QR-Code.

Die Bauverwaltungen stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Gemeindeverband
Kreisschule Rohrdorferberg
mit Sitz in Niederrohrdorf

Veröffentlichung der Verhandlungsgegenstände der Abgeordneten-
versammlung vom 20. August 2025, um 19.30 Uhr, in der Mediathek, 
Kreisschule Rohrdorferberg, Niederrohrdorf
An der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Kreisschule Rohrdorferberg vom 
20. August 2025 stehen gemäss Traktandenliste folgende Geschäfte zur Behandlung:

1. Feststellung der Präsenz
2. Genehmigung Protokoll der Abgeordnetenversammlung vom 21. Mai 2025
3. Kameraüberwachung Schulareal
4. Genehmigung Budget 2026
5. Verschiedenes

Die Verhandlungen der Abgeordnetenversammlung sind öffentlich.

� Gemeindeverband Kreisschule Rohrdorferberg
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056 481 81 81 | elektro-imboden.ch

�Inserat

Keine Veranstaltung ohne ein Inserat
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Daniel Müller AG
Mellingerstrasse 200
5405 Baden-Dättwil
056 484 70 00
www.renault-mueller.ch

RENAULT R5 
E-TECH 100% ELECTRIC

JETZT BEI UNS HAUTNAH ERLEBEN

Glasdachsystem Typ NYON
Robuste, korrosionsfeste Aluminiumkonstruktion 

mit integriertem Verbundsicherheitsglas. 
Inkl. Dachbeschattung. Permanente Ausstellung. 

5626 Hermetschwil bei Bremgarten, Altweg 6
Tel. 056 631 01 31*, Fax 056 631 01 33*

www.febero-storenbau.ch

 
 

 
 

  
  

 
  

Seit 1980 STOBAG-Fachhändler

Schibli   |   14. Februar 2020, 11:13

• Renovationen
• Neubauten und Umbauten
• Tapezier- und Malerarbeiten
• Innere Abriebarbeiten
•  eigene Hebebühne 

und Fassadengerüst
•  Steinteppichböden

www.maler-schibli.ch

Wenn nicht
wir, wer dann?
Für die Menschen und ihre Rechte. 
Werde aktiv auf  amnesty.ch 

Wenn nicht
wir, wer dann?
Für die Menschen und ihre Rechte. 
Werde aktiv auf  amnesty.ch 
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Werbung bringt Erfolg. 
Am richtigen Ort noch mehr!

 

 

  
 
 

Folgende Baubewilligungen wurde erteilt:

Baugesuch 2021-05B
Bauherrschaft:	� Konsortium Schlossberg III, 

c/o Architektur AG, Bahnhof­
strasse 1, 5430 Wettingen

Bauobjekt:	� Ersatzbau Kanalisations­
schacht Nr. 147 (ohne  
Profilierung)

Ortslage:	� Parzellen Nrn. 4, 5, 71,  
396 und 851, Schlossberg,  
5454 Bellikon

Baugesuch 2025-0013
Bauherrschaft:	� LWL Rohrdorferberg AG,  

Rudolf Beez, Dorfstrasse 19, 
5454 Bellikon

Bauobjekt:	� Neubau Rohranlage für  
Glasfaserkabel

Ortslage:	� Parzellen Nrn. 162, 164,  
165, 213, Sennhofstrasse,  
5454 Bellikon

Baugesuch 2025-0014
Bauherrschaft:	� Silvan Meienberg,  

Steibössli 288, 5454 Bellikon
Bauobjekt:	� Neubau Waschplatz und  

Betonvorplatz
Ortslage:	� Parzelle Nr. 340, AGV 289, 

Steibössli 288, 5454 Bellikon

Baugesuch 2025-0012
Bauherrschaft:	� Rehaklinik Bellikon, Mutschel­

lenstrasse 2, 5454 Bellikon
Bauobjekt:	� Umnutzung Büro zu Kinder

tagesstätte, bereits erstellt
Ortslage:	� Parzelle Nr. 283, AGV 240, 

Mutschellenstrasse 2,  
5454 Bellikon

Baubewilligungen

Verschiebedatum: 6. September
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1.-August-Feier 2025 

Besuch der Rega in Bellikon
de der 1. August erneut zu einem unvergessli­
chen Erlebnis für Gross und Klein.
Der Tag war geprägt von Gemeinschaft, Wert­
schätzung und spannenden Begegnungen – ein 
würdiger Nationalfeiertag in Bellikon.

� Marco Lucchi 

 

� youtu.be/0Kvaek-E7dU

Die Festrede hielt Daniel Landert, Leiter Jet-Ein­
satz und Mitglied der Geschäftsleitung der 
Rega. In seiner Ansprache betonte er die Werte 
der Schweiz, das Engagement der Rega und die 
Bedeutung von Solidarität und technischer Ex­
zellenz im Dienst der Bevölkerung. Seine Worte 
wurden vom Publikum mit grosser Aufmerksam­
keit und Anerkennung aufgenommen.
Ein grosser Dank gilt Daniela Widmer, unserer 
Frau Gemeindeammann von Bellikon, die – wie 
jedes Jahr – den Anlass mit viel Herzblut, Enga­
gement und Liebe zum Detail gestaltet hat. 
Dank ihrer Organisation und ihrem Einsatz wur­

Zum Nationalfeiertag am 1. August 2025 
fand in Bellikon ein stimmungsvoller und 
bestens organisierter Anlass statt, der 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus 
der Region anzog. 

Ein besonderes Highlight war der Besuch der 
Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega, die 
mit einem ihrer Einsatzhelikopter vor Ort war. 
Die eindrückliche Präsenz der Rega bot span­
nende Einblicke in ihre tägliche Arbeit und un­
terstrich ihre unverzichtbare Rolle im Schweizer 
Rettungswesen.

Beschlüsse der Einwohnergemeinde-
versammlung sind rechtskräftig
Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind sämtliche Be­
schlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni 2025 in 
Rechtskraft erwachsen.

Hundekot gehört in den Robidog
Die meisten Hunde werden von ihren Meistern vorbildlich gehalten. 
Sie streunen nicht unbeaufsichtigt in der Gegend herum und belästigen 
niemanden. Ihr Geschäft findet den Weg fast wie von selbst in die 
Robidog-Behälter. Solchen Hundehaltern gegenüber zeigt sich die 
Bevölkerung aufgeschlossen. Ihnen sei an dieser Stelle wieder einmal 
gedankt. Nun gibt es aber ein paar wenige «Herrchen» und «Frau­
chen», die ihre Lieblinge nicht im Griff haben. Sie lassen die Hunde 
überall versäubern und haben offenbar noch nichts von den Robidog-
Säcklein gehört, mit denen der Kot aufzusammeln und in einem der 
grünen Behälter zu deponieren ist. Im Gegenteil: Sie lassen den Kot 
zum Ärgernis ihrer Mitbewohner auf der Strasse, auf fremden Grund­
stücken und Spielplätzen einfach liegen. Diese Hundehalter rufen wir 
auf, sich an die Regeln zu halten und ihren Beitrag zur Sauberkeit 
unseres Dorfes zu leisten. Man wird es ihnen danken.

Weltweit erblindet  
jede Minute ein Kind. 
Schenken Sie Augenlicht.
Ihre Spende lässt Kinder  
wieder sehen. 

www.cbmswiss.ch

Mit 50.–

Augenlicht 

schenken

Annuary, 4 Jahre, Tansania
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Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 
für die Amtsperiode 2026/2029
Für die Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 wurden folgende Kandidatinnen 
und Kandidaten angemeldet:

Gemeinderat (5 Mitglieder)
– �Caneri Matthias, 1981, von Luzern LU,  

in 5454 Bellikon, Robert-Blum-Strasse 16, 
parteilos (bisher)

– �Gehrig Christoph, 1986, von Ammerswil 
AG, in 5454 Bellikon, Vorderer Hubihof 91, 
FDP (bisher)

– �Keller Edgar, 1964, von Endingen AG,  
in 5454 Bellikon, Hasenbergstrasse 34, 
parteilos (bisher)

– �Widmer Daniela, 1983, von Spreitenbach 
AG, in 5454 Bellikon, Paradiesstrasse 4A, 
parteilos (bisher)

Gemeindeammann
– �Widmer Daniela, 1983, von Spreiten­

bach AG, in 5454 Bellikon, Paradies- 
strasse 4A, parteilos (bisher)

Vizeammann
– �Gehrig Christoph, 1986, von Ammerswil 

AG, in 5454 Bellikon, Vorderer Hubihof 91, 
FDP (bisher)

Beim Gemeinderat, Gemeindeammann und Vizeammann findet am 28. September 2025 eine 
Urnenwahl statt. Es sind nicht nur die oben aufgeführten Personen wählbar. Im ersten Wahl­
gang kann jede(r) Stimmberechtigte(r) der Gemeinde als Kandidatin oder Kandidat gültige 
Stimmen erhalten.

Finanzkommission (3 Mitglieder)
– �Büchler Adrian, 1968, von Kölliken AG,  

in 5454 Bellikon, Gartenweg 4, parteilos 
(bisher)

– �Ritter Serge, 1967, von Untensee BE,  
in 5454 Bellikon, Schlossberg 6, parteilos 
(bisher)

– �Aiello Gaspari, 1973, von Weiningen ZH,  
in 5454 Bellikon, Schlossberg 7, parteilos 
(neu)

Steuerkommission (3 Mitglieder)
– �Büsser Roland, 1960, von Zürich ZH und 

Amden SG, in 5454 Bellikon, Paradiesstras­
se 5, parteilos (bisher)

– �Meier Werner, 1956, von Künten AG,  
in 5454 Bellikon, Hasenbergstrasse 46, 
parteilos (bisher)

– �Karpf Josef, 1956, von Bellikon AG,  
in 5454 Bellikon, Paradiesstrasse 7, 
parteilos (neu)

Steuerkommission Ersatzmitglied  
(1 Mitglied)
– �Hügli Stephan, 1955, von Bellikon AG,  

in 5454 Bellikon, Lindenweg 17B,  
parteilos (bisher)

Stimmenzähler (2 Mitglieder)
– �Kaufmann Alois, 1959, von Bellikon AG,  

in 5454 Bellikon, Hasenbergstrasse 56, 
parteilos (bisher)

– �Brawand Cornelia, 1980, von Bellikon AG, 
Zürich ZH und Grindelwald BE,  
in 5454 Bellikon, Robert-Blum-Strasse 16, 
parteilos (neu)

Stimmenzähler-Ersatz (2 Mitglieder)
– �Kaufmann Anita, 1961, von Bellikon AG,  

in 5454 Bellikon, Im Mättli 93, parteilos 
(bisher)

– �Trost Brigitte, 1983, von Baltschieder VS 
und Eggerberg VS, in 5454 Bellikon, 
Bruggmoosstrasse 3, parteilos (bisher)

Da bei sämtlichen Kommissionen weniger oder gleich viele wählbare Kandidatinnen oder 
Kandidaten vorgeschlagen wurden, als zu wählen sind, ist gemäss § 30a des Gesetzes über 
die politischen Rechte (GPR) eine Nachmeldefrist von 5 Tagen anzusetzen, innert der weitere 
Vorschläge eingereicht werden können. Wahlvorschläge sind von 10 Stimmberechtigten des 
Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei innert 5 Tagen seit Publikation, 
das heisst bis am 25. August 2025, 12.00 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular kann 
bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Gehen innert der Frist von 5 Tagen keine neuen 
Anmeldungen ein, werden die Vorgeschlagenen von der anordnenden Behörde bzw. vom Wahl­
büro als in stiller Wahl gewählt erklärt.

Geburtstagsgratulation
Lucia Rütimann durfte am 1. August 2025 Ihren 
85. Geburtstag feiern.
Der Gemeinderat gratuliert Lucia Rütimann 
herzlich zum Geburtstag und wünscht ihr für die 
Zukunft alles Gute und beste Gesundheit. 

Wahl von Mirjam Schaniel als  
Leiterin Finanzen
Auf die ausgeschriebene Stelle «Leiter:in Finan­
zen» erhielt der Gemeinderat 17 Bewerbungen. 
Nach sorgfältiger Prüfung der eingegangenen 
Unterlagen überzeugte Mirjam Schaniel in den 
persönlichen Vorstellungsgesprächen. Mirjam 
Schaniel lebt mit ihrem Ehemann in Nesselnbach 
und war bereits Leiterin Finanzen in anderen 
aargauischen Gemeinden. Der Stellenantritt 
resp. die Einarbeitung durch den jetzigen Stel­
leninhaber erfolgt bereits im September 2025. 
Ab Oktober 2025 leitet Mirjam Schaniel die Ab­
teilung Finanzen mit einem festen Pensum und 
steht der Bevölkerung zur Verfügung. Der Ge­
meinderat und das Gemeindepersonal heissen 
sie herzlich willkommen und freuen sich auf die 
gemeinsame Zusammenarbeit.

Aus der Ratsstube

Wir sind auch
für Drucksachen

Ihr Partner!
–  Broschüren
–  Zeitschriften
–  Kundenzeitungen
–  Prospekte
–  Festführer
–  Statuten
–  Briefpapier
–  Couverts
–  Visitenkarten
–  Etiketten

NÜSSLI DRUCK AG · Print und Verlag
Bahnhofstrasse 37 · 5507 Mellingen 

Telefon 056 491 13 28 · info@nuesslidruck.ch
www.nuesslidruck.ch
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Baugesuche
Publikation und öffentliche Auflage
§ 60 BauG und § 51 BauV sowie § 54 BauV

Bauherrschaft:	� �Herr Kraus Rudolf und  
Frau Kraus-Dübendorfer 
Ruth, Römerweg 46,  
5443 Niederrohrdorf

Bauobjekt:	� Erhöhung bestehende Sicht­
schutzwand (nachträglich)

Standort:	 Römerweg 46  
	 (Parzelle Nr. 743, 745)

Teilbewillig.:	� keine

Bauherrschaft:	� �Herr Rullo Pietro und  
Frau Aulisio Angela, Uitiko­
nerstrasse 46, 8902 Urdorf

Bauobjekt:	� Neubau  
Sitzplatzüberdachung

Standort:	 Römerweg 37a  
	 (Parzelle Nr. 485)

Teilbewillig.:	� keine

Öffentliche	� vom 21. August 2025 bis 
20. September 2025

Auflage:	 �am Schalter der Abteilung 
Planung und Bau 

Einwendungen:
Gegen ein Baugesuch kann während der Auf­
lagefrist beim Gemeinderat Niederrohrdorf 
schriftlich Einwendung erhoben werden. Die 
Einwendung muss vom Einwendenden selbst 
oder von einer von ihm bevollmächtigten Per­
son verfasst und unterzeichnet sein. Sie hat ei­
nen Antrag und eine Begründung zu enthalten, 
d. h. es ist anzugeben, welchen Entscheid der 
Einwendende anstelle der nachgesuchten Bau­
bewilligung beantragt, und es ist darzulegen, 
aus welchen Gründen der Einwendende die­
sen anderen Entscheid verlangt. Auf eine Ein­
wendung, die diesen Anforderungen nicht ent­
spricht, kann nicht eingetreten werden.
� Der Gemeinderat

Personalausflug vom Freitag, 19. September 2025
Das Personal der Gemeindeverwaltung, des Bauamts, der Hauswarte und der Regionalpolizei 
Rohrdorferberg-Reusstal befinden sich am Freitag, 19. September 2025 auf dem Personalaus­
flug. Dementsprechend bleiben die Büros den ganzen Tag geschlossen. 

Für folgende Ämter ist ein Pikettdienst eingerichtet:
-  Bestattungsamt: 	 056 485 66 01 oder 056 485 66 02
-  Bauamt: 	 079 531 11 66 oder 079 431 79 91
-  Regionalpolizei	 117 

Ab Montag, 22. September 2025 sind die Mitarbeitenden wieder wie gewohnt erreichbar.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern  
entlang von Strassen und Gehwegen bis Ende  
September 2025
Alle Anwohnerinnen und Anwohner an öffentlichen Strassen, Wegen und Trottoirs sind ver­
pflichtet, Ihre Bäume und Sträucher vorschriftsgemäss (§ 109 BauG) zurückzuschneiden. 
Das Lichtraumprofil gemäss Abbildung 1 ist stets frei zu halten.
Der Rückschnitt hat bis Ende September 2025 zu erfolgen.

Abbildung 1

•  Seitlich, bei Trottoirs an die Grenze bzw. bei Strassen auf 0.60 m zum Fahrbahnrand
•  Im Strassenbereich bis auf eine Höhe von 4.50 m
•  Im Trottoirbereich bis auf eine Höhe von 2.50 m

Ebenfalls sind Rand- und Wassersteine von überhängenden Sträuchern und Bodendeckern 
(Behinderung Reinigungsarbeiten) freizuhalten.

Strassenbestandteile
Zudem dürfen Strassenlampen, Verkehrssignale, Strassennamensschilder und Hydranten nicht 
überwachsen sein.

Freihaltung Sichtzonen bei Knoten und Ausfahrten
Die jeweiligen Sichtzonen sind auf einer Höhe von 0.60 – 3.00 m sicherzustellen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kantonalen Merkblatt «Sicht im Strassenraum», 
auch zu finden auf der Internetseite der Gemeinde (www.niederrohrdorf.ch).

Inserate in  
der «Berg-Post» 

bringen Erfolg
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Invasive Signalkrebse im Mülibach 

Freiwillige für das Absammeln gesucht
werden, wobei diese auf den Erreger der Krebs­
pest untersucht wurden. 

Erfreulicherweise konnte bisher bei den ge­
sammelten Exemplaren kein Erreger der Krebs­
pest festgestellt werden. Nichtsdestotrotz kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Signalkreb­
se welche immer noch im Mülibach vorhanden 
sind, diesen Erreger in sich tragen. Eine Ver­
schleppung des Erregers soll weiterhin verhin­
dert werden.

Freiwillige Helfende gesucht
Die Abteilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei 
des Kantons Aargau führt auch in diesem Jahr 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nieder­
rohrdorf Absammelaktionen durch.

Die nächste Absammlung ist vorgesehen für:
• ��Dienstag, 9. September 2025, 19.00 bis ca. 

22.00 Uhr (Ersatzdatum 16. Sept. 2025)

Interessierte Personen, welche sich als freiwil­
lige Helfende an diesen Aktionen beteiligen 
möchten, dürfen sich gerne bei der Abteilung 
Planung und Bau Niederrohrdorf oder direkt 
unter folgendem QR-Code anmelden:

� Abteilung Planung und Bau

welche mit Wasser aus dem Mülibach in Kontakt 
waren, übertragen werden.

Seither finden in Zusammenarbeit mit der Ab­
teilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei des 
Kantons Aargau abendliche Anlässe zur Bestan­
desaufnahme und Reduktion der Signalkrebse 
statt. Dabei wird der Mülibach im ganzen Ge­
meindegebiet von Niederrohrdorf bis hin zur 
Reuss in Mellingen von freiwillig Helfenden 
nach Signalkrebsen abgesucht. Mehrere Hundert 
Exemplare konnten bei den Absammelaktionen 
bereits aus dem Mülibach entfernt und an­
schliessend in ein Untersuchungslabor überführt 

Im September 2023 wurden im Mülibach in 
Niederrohrdorf invasive Signalkrebse fest-
gestellt. 

Beim Signalkrebs handelt es sich um eine in der 
Schweiz nicht einheimische Krebsart, welche als 
invasive, eingeschleppte Art eine grosse Be­
drohung für die einheimischen Flusskrebse sind. 
Einerseits sind die Signalkrebse als Konkurrent 
der einheimischen Arten relevant, aber insbe­
sondere auch als Träger einer für einheimische 
Krebse tödlichen Krankheit (Krebspest). Der Er­
reger kann über die Krebse aber auch über das 
Wasser oder feuchte Kleider und Gegenstände, 

Bildquelle: Kanton Aargau BVU, Abteilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei
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Gesamterneuerungswahlen Amtsperiode 2026 – 2029
Nachmeldefrist bis Montag, 25. August 2025, 16.30 Uhr

Am 28. September 2025 findet der 1. Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen statt. Innerhalb der gesetzlichen Frist sind folgende Wahlvor­
schläge eingegangen:

Gemeindeammann
– �Greder Gisela, 1965, von Mellingen AG  

und Birmenstorf AG, Gartenweg 6, 
parteilos, bisher

Vizeammann
– �Vogler Justin, 1993, von Niederrohr- 

dorf AG, Moosstrasse 16,  
SP, neu (bisher Gemeinderat)

Gemeinderat
– �Hitz Patrik, 1973, von Untersiggenthal AG, 

Römerweg 26, parteilos, bisher
– �Van Kevin, 1979, von Rudolfstetten-Fried­

lisberg AG, Hiltiwaldweg 2, FDP, bisher
– �Huguenin-Virchaux Stephane, 1978,  

von Les Brenets (Le Locle) NE und  
La Chaux-du-Milieu NE, Parkweg 4,  
FDP, neu

Finanzkommission (3 Mitglieder)
– �Giger Christian, 1959, von Sevelen SG, 

Zentrum 4, FDP, bisher
– �Stieger-Reisinger Silvana, 1984, von 

Eschenbach LU, Breitacherstrasse 15,  
FDP, neu

– �Oetiker Lukas, 1961, von Oetwil a. S. ZH, 
Hofachstrasse 5, parteilos, neu

– �Quak Benjamin, 1975, von Niederrohr- 
dorf AG, Gwiggweg 38, die Mitte, neu

Steuerkommission  
(3 Mitglieder + 1 Ersatzmitglied)
– �Biffi Carlo, 1959, von Breggia TI,  

Eigerweg 2, FDP, bisher
– �Bachmann Luzia, 1961, von Aristau AG, 

Gurtnellen UR, Niederrohrdorf AG,  
Loonstrasse 17, parteilos, bisher

– �Mayerhofer René, 1961, von Eschen­
bach SG, Mülimattstrasse 19,  
die Mitte, bisher

Ersatzmitglied:
– �Edelbauer Marco, 1977, von Estfeld UR, 

Hiltibergstrasse 26, parteilos, bisher

Wahlbüro (2 Mitglieder)
– �Edelbauer Marco, 1977, von Estfeld UR, 

Hiltibergstrasse 26, parteilos, bisher

Nachmeldefrist
Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen sind, ist mit der Publikation der Namen eine Nachmeldefrist von 5 Tagen anzusetzen, 
innert der neue Vorschläge eingereicht werden können. Für die Wahl des Gemeinderates, des Gemeindeammanns und des Vizeammanns sowie 
die Finanzkommission gilt die Nachmeldefrist nicht.

Es wird deshalb für folgende Behörden eine Nachmeldefrist angesetzt:
– �Steuerkommission
– �Steuerkommission (Ersatzmitglied)
– �Wahlbüro

Wahlvorschläge sind von zehn Stimmberechtigten der Gemeinde Niederrohrdorf zu unterzeichnen. Die erforderlichen Formulare zur Anmeldung 
von Kandidaten können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.
Sind auch nach der gesetzten Nachmeldefrist nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen sind, werden die Vorgeschlagenen vom Wahl­
büro als in stiller Wahl gewählt erklärt.

Ablauf der Nachmeldefrist: Montag, 25. August 2025, 16.30 Uhr

Auskünfte erteilen Gemeindeschreiber Claudio Stierli oder seine Stellvertreterin Ursina Hitz (Telefon 056 485 66 00).

� Wahlbüro

Der direkte Draht zum Inserat
Telefon 056 491 13 28 · sekretariat@reussbote.ch
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Papiersammlung in Niederrohrdorf
Die nächste Papier- und Kartonsammlung findet am Samstag, 30. August 2025 statt.

Bereitstellung bis 7.00 Uhr

Die Sammlung erfolgt durch den Jugendverein Rohrdorf (Juvero).

Bitte achten Sie auf die ordnungsgemässe Bereitstellung von Papier und Karton.

• �Das Papier und der Karton sind getrennt voneinander mit Schnur zu bündeln.
• �Sammelgut in Kartonschachteln, Tragtaschen, Säcken usw. wird nicht mitgenommen.
• ��Fremdmaterialien wie Kunststoff, Styropor usw. gehören nicht in die Sammlung und werden 

nicht mitgenommen.

Falls Papier liegen bleibt, bitten wir die Bevölkerung, dies unter folgender Nummer sofort zu 
melden: Tel. 079 285 31 70, Patrik Küng

Schulblatt der Primar-
schule Niederrohrdorf
Die Sommerausgabe 2025 ist da!

Wir freuen uns, Ihnen die Sommerausgabe 
unseres Schulblatts präsentieren zu können. 
Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf 
unsere Homepage und die aktuelle Ausgabe. 
Die digitale Publikation ist ein Beitrag unse­
rer Schule zur Nachhaltigkeit. Wir danken für 
das Verständnis unserer Leserschaft.

Primarschule Niederrohrdorf
Anneli Rash, Gesamtschulleitung

Keine Veranstaltung ohne ein Inserat!

Eine Schweiz für Kinder – auch  
in Zukunft. Mit einem Vermächtnis  

an Kinderschutz Schweiz.
Persönlich für Sie da | 031 384 29 09 | www.kinderschutz.ch

Mehr erfahren
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Veranstaltungskalender Niederrohrdorf

Bergpost 20.08.2025 – NRD 
Amtliche Anzeigen – 08 VK 20.08.2025 

 

 
Veranstaltungskalender 
 
 
   August 2025  
     
Do 21 Seniorenrat Senioren-Stammtisch Kafi Restaurant Pizzeria Müli 

10.00 Uhr 
Do 21 Aarg.  

Anwaltsverband 
Unentgeltliche  
Rechtsauskunft 

Gemeindezentrum, Erdgeschoss 
(Raum Märtkafi) 
18.30 – 19.30 Uhr 

Sa 23 Familie Notter Markt Gemeindezentrum, Vorplatz 
08.30 – 12.00 Uhr 

Sa/So 23/24 Reitverein Reusstal Springkonkurrenz mit 
Festwirtschaft 

Niederrohrdorf, Reitanlage Gfeend 
 

So 24 Schützenbund  
Niederrohrdorf 

Obligatorisches  
Schiessen 

Schützenhaus Remetschwil 
09.30 – 11.30 Uhr 

Mo 25 Samariterverein 
Rohrdorf 

Monatsübung 
Samariterverein 

Zentrum Gut Hirt 
19.30 Uhr 

Mi/Do 27/28 Atelier 93 Kleider- und  
Schuhsammlung 

 

Do 28 Frauengemein-
schaft Rohrdorf 

Exkursion Stapferhaus Bus 331 ab Gemeindezentrum NDR 
13.11 Uhr 

Sa 30 Familie Notter Markt Gemeindezentrum, Vorplatz 
08.30 – 12.00 Uhr 

Sa 30 Juvero (Jugend- 
verein Rohrdorf) 

Papiersammlung  

Sa 30 Feuerwehrverein 
Rohrdorf  

Märtkafi Gemeindezentrum, Vorplatz 
09.00 – 12.00 Uhr 

So 31 Ref. und Kath. 
Kirchgemeinde 

Ökumenischer  
Kumbaya 

Kath. Kirche Gut Hirt 
10.30 – 12.00 Uhr 

 
   September 2025  
     
Mo 01 Mütter- und 

Väterberatung 
Beratung mit Termin Gemeindezentrum, Gemeindesaal 

15.00 – 17.00 Uhr 
Do 04 Aarg.  

Anwaltsverband 
Unentgeltliche  
Rechtsauskunft 

Gemeindehaus, ORD 
18.00 – 19.00 Uhr 

Fr 05 Seniorenrat Seniorenausflug Einladung ab 70. Altersjahr 
Sa 06 Familie Notter Markt Gemeindezentrum, Vorplatz 

08.30 – 12.00 Uhr 
Sa 06 Natur- und Vogel-

schutzverein Nie-
derrohrdorf 

Kinder und Erwachsene 
bauen gemeinsam 
Nisthilfen 

Werkhof Niederrohrdorf 
09.00 – 11.30 Uhr 

Sa 06 Turnverein und 
Damenriege 

Plauschwettkampf /  
schnellste:r Niederrohr-
dorfer:in 

Schulhaus Rüsler 
10.00 – 17.00 Uhr 

Sa 06 Harmoniemusik 
Rohrdorf 

Fischessen mit  
Jubilarenfeier 

Zähnteschüür ORD 
11.00 – 23.00 Uhr 

Sa 06 SP Rohrdorferberg- 
Reusstal 

Märtkafi Gemeindezentrum, Vorplatz 
09.00 – 12.00 Uhr 

Di 09 Umweltschutz- 
kommission 

Einsammelaktion 
Signalkrebse 

Mülibach 19.00 – 22.00 Uhr 

Mi 10 Wandern  
Rohrdorferberg  
Aktiv 55+ 

Wanderung rund ums 
Ruedertal, AG 

Treffpunkt: Mellingen Heitersberg, 
Gleis 2, ab 08.24 Uhr 

Fr 12 Seniorenrat Senioren-Essen Kafi Restaurant Pizzeria Müli 
11.30 Uhr 

 

Geburtstags-Gratulationen 

Frau Aloisia Wey-Scherer durfte am 31. Juli 
2025 ihren 90. Geburtstag feiern.

Herr Johann Notter durfte am 6. August 
2025 seinen 85. Geburtstag feiern.

Der Gemeinderat gratuliert ganz herzlich 
zum Geburtstag und wünscht für die Zukunft 
alles Gute sowie beste Gesundheit.

Jetzt Gönnerin oder 
Gönner werden

Wer berichtet  
über Neuigkeiten  
in Gemeinden,  
Vereinen und  

Kommissionen?

NÜSSLI DRUCK AG · Print und Verlag
Bahnhofstrasse 37 · 5507 Mellingen 

Telefon 056 491 13 28 · sekretariat@reussbote.ch
www.reussbote.ch
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Sperrung Holzrütistrasse
Der Belag der Holzrütistrasse ab Esterlistrasse 
sowie im Weiler Holzrüti wird erneuert. Auf­
grund der dafür notwendigen Belagsarbeiten 
bleibt die Strasse am Mittwoch, 27. August 
2025 (Ausweichdatum bei schlechter Witte­
rung: Mittwoch, 3. September 2025) zwischen 
8.00 Uhr und 17.00 Uhr für den Durchgangs­
verkehr gesperrt.

Für wichtige Fahrten und Notfälle bleibt die 
Zufahrt für Anwohnende gewährleistet, jedoch 
ist mit Behinderungen zu rechnen. Fahrzeuge 
sind an diesen Tagen ausserhalb des Strassen­
bereichs abzustellen.

Durch die Behandlung wird Splitt aufgebracht. 
Innert zwei Wochen nach den Belagsarbeiten 
ist daher bei der Befahrung der Holzrütistras­
se besondere Vorsicht walten zu lassen.

� Planung und Bau Niederrohrdorf

Einbürgerungsgesuch

Gemäss § 21 Abs. 2 sind Gesuche, welche die Voraussetzungen zur Einbürgerung erfüllen, im 
amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen.

Folgende Person hat bei der Gemeinde Niederrohrdorf ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung 
gestellt:

Bässler, «Rüdiger» Markus, geb. 1962, männlich, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in 
5443 Niederrohrdorf, Zweierestrasse 10

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation dem Gemeinderat, Bremgarten­
strasse 2, 5443 Niederrohrdorf, eine schriftliche Stellungnahme zum Gesuch einreichen. Diese 
Eingaben können sowohl positive wie negative Aspekte enthalten. Der Gemeinderat wird die 
Eingaben prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen.

Gemeinderat Niederrohrdorf

Arbeitsjubiläen bei den  
Tagesstrukturen und der MOJURO
Im Verlauf des laufenden Monats durften drei 
Mitarbeiterinnen ein Arbeitsjubiläum feiern:

– �Barbara Wirth, Mitarbeiterin Tagesstrukturen, 
Eintritt am 10. August 2015

– �Gudrun Simon, Mitarbeiterin Tagesstrukturen, 
Eintritt am 10. August 2015

– �Ariana Perlini, Jugendarbeiterin MOJURO, Ein­
tritt am 17. August 2020

Der Gemeinderat sowie alle Mitarbeitenden der 
Einwohnergemeinde Niederrohrdorf und der 
MOJURO gratulieren den Genannten recht herz­
lich zu ihren Arbeitsjubiläen und wünschen ih­
nen für die Zukunft weiterhin alles Gute.

MOJURO –  
Schwangerschaftsvertretung
Zur Überbrückung des Mutterschaftsurlaubs der 
Jugendarbeiterin Ariana Perlini hat der Gemein­
derat Niederrohrdorf auf Antrag der Betriebs­
kommission MOJURO Maria Lourdes Echenique 
als Jugendarbeiterin gewählt. Das Pensum be­
trägt 60 % und ist bis Ende 2025 befristet. 
Maria Lourdes Echenique hat ihre Arbeit bereits 
am Mittwoch, 13. August 2025, aufgenommen.

Der Gemeinderat, die Mitarbeitenden der Ein­
wohnergemeinde Niederrohrdorf sowie die Mit­
arbeitenden und Mitglieder der Betriebskom­
mission MOJURO heissen Maria Lourdes Eche­
nique herzlich willkommen und wünschen ihr 
viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat hat nachfolgende Baubewilli­
gung erteilt:
– �Meier Felix, Einbau Pferde-Box, Holzrüti 153

Der Bauverwalter hat im Rahmen der Kompe­
tenzdelegation folgende Baubewilligung im ver­
einfachten Verfahren erteilt:
– �Erbengemeinschaft Hans-Rudolf Staubli, c/o 

Marcel Staubli, Neubau Stützmauer in Natur­
stein, Büntstrasse 8a/8b

Aus der Ratsstube

Werbung bringt Erfolg. Am richtigen Ort noch mehr! – Bergpost

WIEDEHOPF (UPUPA EPOPS)

Jetzt handeln: 
biodiversität-schweiz.ch

WENN WIR 
NICHTS TUN,  
SEHEN WIR 

SIE NIE  
WIEDER.

LAUBFROSCH (HYLA SPEC.)



 

 
 

 
 
 

30	 Amtliche Anzeigen	 OBERROHRDORF	 20. August 2025

Veranstaltungskalender Oberrohrdorf

wurde erteilt im ordentlichen Verfahren an:

• � Ullrich Doris, Oberrohrdorf; Neubau Stütz­
mauer und Sichtschutzwand beim EFH, Hof­
matt 17, Parzelle 370, Zone W2

Der Bauverwalter hat im Rahmen der Kom-
petenzdelegation folgende Baubewilli-
gung (im vereinfachten Verfahren ohne öf-
fentliche Ausschreibung) erteilt:
• � Urech Reinhard und Brigitte, Oberrohrdorf; 

Ersatz Kirschlorbeer-Hag durch Sichtschutz­
wand aus Glas mit Aufdruck, im Grund­
acher 12a, Parzelle 1266, Zone W2

Rückzug Baugesuch:
• � Einwohnergemeinde Oberrohrdorf; Neubau 

Sichtschutzwand aus PVC, Ringstrasse 12, 
Kindergarten, Parzelle 537, Dorfkernzone

Baubewilligungen

Nachträgliches  
Baugesuch 
Bauherrschaft:	� Suta Ivan und Ivana,  

Oberrohrdorf

Grundeigent.:	 �Suta Ivan und Ivana,  
Oberrohrdorf

Planverfasser:	 �Suta Ivan und Ivana,  
Oberrohrdorf

Bauprojekt:	� Erweiterung Sitzplatz,  
Poolabdeckung und  
Schiebetor, Obere  
Grabenmattstrasse 5 c,  
Parzelle 1217, Zone W2 

Die Pläne können vom 21. August bis 19. Sep-
tember 2025 auf der Bauverwaltung Ober-
rohrdorf eingesehen werden. Allfällige Ein­
wendungen gegen das Bauprojekt sind innert 
der Auflagefrist an den Gemeinderat zu richten 
und haben einen Antrag mit Begründung zu ent­
halten.

NÜSSLI DRUCK AG · Print und Verlag
Bahnhofstrasse 37 · 5507 Mellingen · Telefon 056 491 13 28 · info@nuesslidruck.ch · www.nuesslidruck.ch

Lungenliga –
ganz in Ihrer Nähe

Spendenkonto: 50-782-0
www.lungenliga-ag.ch

Lungenliga –
ganz in Ihrer Nähe

Spendenkonto: 50-782-0
www.lungenliga-ag.ch

Schlafapnoe –
die Lungenliga hilft

Spendenkonto: 50-782-0
www.lungenliga-ag.ch
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Gemeindewahlen für die Amtsperiode 2026/2029

Gestützt auf § 30a und § 32 Abs. 5 des Gesetzes über die politischen 
Rechte GPR wird hiermit zur Kenntnis gebracht, dass für die Gemeinde­
wahlen vom 28. September 2025 folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
innert gültiger Frist angemeldet wurden (Bisherige zuerst nach Amtsfunk­
tion und Amtsdauer, anschliessend in alphabetischer Reihenfolge):

Angemeldete Kandidatinnen und Kandidaten für die Urnenwahl 
von Gemeinderat, Gemeindeammann und Vizeammann vom 
28. September 2025

Gemeinderat (5 Mitglieder)
• ���Heimgartner Thomas, 1975, von Oberrohrdorf und Fislisbach AG, 

Binsenstrasse 3, bisher (Die Mitte)
• ��Jegge Severine, 1973, von Eiken AG und Obersiggenthal AG,  

Büntenquartier 3, bisher (Die Mitte)
• �Holenweger Tobias, 1978, von Oberrohrdorf, Büntenquartier 2a,  

bisher (parteilos)
• �Kaiser-Michel Angela, 1984, von Köniz BE, Weihermattstrasse 26, 

bisher (FDP)
• �Schraner Jürg, 1969, von Mettauertal AG, Riedmattenstrasse 13,  

neu (FDP)

Gemeindeammann
• �Heimgartner Thomas, 1975, von Oberrohrdorf und Fislisbach AG, 

Binsenstrasse 3, bisher (Die Mitte)

Vizeammann
• �Jegge Severine, 1973, von Eiken AG und Obersiggenthal AG,  

Büntenquartier 3, neu (Die Mitte)

Für Gemeinderat, Gemeindeammann und Vizeammann ist im ersten 
Wahlgang eine stille Wahl nicht möglich, d. h. es findet zwingend ein 
Urnengang statt. Diese Urnenwahl findet am 28. September 2025 statt. 
Es sind aber nicht nur die oben aufgeführten Personen wählbar. Im ers­
ten Wahlgang kann jede/r wahlfähige Stimmberechtigte der Gemeinde 
Oberrohrdorf als Kandidat/in gültige Stimmen erhalten.

Angemeldete Kandidatinnen und Kandidaten für die Urnenwahl 
der Finanzkommission vom 28. September 2025

Finanzkommission (5 Mitglieder)
• �Papapoulios Konstantinos, 1970, von St. Gallen, Weidhofstrasse 1, 

bisher (parteilos)
• �Weng-Bornholt Tania, 1973, von Oberrohrdorf, Kastanierai 16,  

bisher (FDP)
• �Schärer Alice, 1972, von Safenwil AG, Neumattweg 8, bisher (FPD)
• �Steger Daniel, 1984, von Bellikon AG, Riedmattenstrasse 12,  

bisher (parteilos)
• �Seiler Patrick, 1992, von Tägerig AG, Im Feld 2 d, neu (parteilos)
• �Tau Mike, 1983, von Dietikon ZH, Morgenacherstrasse 20, neu (FDP)

Da mehr Kandidierende angemeldet sind, als Sitze vorhanden sind, er­
folgt am 28. September 2025 eine Urnenwahl. Es sind aber nicht nur die 
oben aufgeführten Personen wählbar. Im ersten Wahlgang kann jede/r 

wahlfähige Stimmberechtigte der Gemeinde Oberrohrdorf als Kandidat/in 
gültige Stimmen erhalten.

Angemeldete Kandidatinnen und Kandidaten für die Urnenwahl 
der Steuerkommission vom 28. September 2025

Steuerkommission (3 Mitglieder)
• �Brühlmeier Christoph, 1964, von Wettingen AG, obere Graben

mattstrasse 2, bisher (FDP)
• �Muntwyler Markus, 1964, von Fislisbach AG, Steigstrasse 11,  

bisher (parteilos)
• �Bronder Beate, 1955, von Kilchberg ZH und Flums-Dorf SG,  

Riedweg 18, neu (bisher Ersatzmitglied, FDP)
• �Mahon Lisa, 2001, von Beurnevésin JU, Ringstrasse 25 b,  

neu (parteilos)

Da mehr Kandidierende angemeldet sind, als Sitze vorhanden sind, er­
folgt am 28. September 2025 eine Urnenwahl. Es sind aber nicht nur die 
oben aufgeführten Personen wählbar. Im ersten Wahlgang kann jede/r 
wahlfähige Stimmberechtigte der Gemeinde Oberrohrdorf als Kandidat/in 
gültige Stimmen erhalten.

Nachnominationen (stille Wahl möglich)
Für die ordentlichen Gemeindewahlen vom 28. September 2025 wurden 
ferner angemeldet: 

Steuerkommission-Ersatzmitglied (1 Mitglied)
• �Tschan Laurent, 1967, von Sigriswil BE, im Feld 3 d, neu (FDP)

Stimmenzähler (2 Mitglieder)
• �Tellenbach Franz 1955, von Hasle bei Burgdorf BE, Buechraiweg 22, 

bisher (parteilos)
• �Rodig Steffen, 1970, von Baden AG, Rüslerstrasse 8, neu (bisher 

Ersatzmitglied, parteilos)

Stimmenzähler-Ersatz (2 Mitglieder)
• �Fricker Petra, 1971, von Veltheim AG und Oberrohrdorf, Niederrohr­

dorferstrasse 11, bisher (parteilos)
• �Bakkeren Mirjam, 1985, von Kölliken AG, im Täli 3, neu (parteilos)

Da bei diesen Behörden gleich viele wählbare Kandidierende vorge­
schlagen sind, wie gewählt werden können, ist gemäss § 30a des Ge­
setzes über die politischen Rechte (GPR) eine Publikation der Namen 
mit Nachmeldefrist von fünf Tagen anzusetzen, innert der weitere Vor­
schläge eingereicht werden können. Wahlvorschläge sind von zehn 
Stimmberechtigten des Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Ge­
meindekanzlei innert fünf Tagen seit Publikation, d. h. bis am Montag, 
25. August 2025, 12.00 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular 
kann bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Übertrifft die Anzahl 
der Anmeldungen nach dieser Frist die Anzahl der zu vergebenden Sitze 
nicht, werden die Vorgeschlagenen vom Wahlbüro als in stiller Wahl 
gewählt erklärt, ansonsten wird für die betreffende Behörde bzw. noch 
fehlenden Mitglieder am 28. September 2025 eine Wahl an der Urne 
durchgeführt.
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Geburtstags-Gratulationen 

Frau Renée Lüthi konnte am 4. August 2025 
ihren 90. Geburtstag feiern.

Herr Louis Dreyer konnte am 12. August 
2025 seinen 80. Geburtstag feiern.

Herr Nikolaus Philippe konnte am 18. Au­
gust 2025 seinen 80. Geburtstag feiern.

Der Gemeinderat gratuliert ganz herzlich 
zum Geburtstag und wünscht für die Zukunft 
alles Gute sowie beste Gesundheit.

Neuzuzügeranlass – Vorstellung und Beteiligung 
von Vereinen, Parteien und Kommissionen aus 
Oberrohrdorf 
Der Gemeinderat lädt jährlich die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger zu einem Informations­
anlass ein. Vereine, politische Parteien und Kommissionen können sich an diesem Anlass den 
neuen Bewohnern im Rahmen eines Steh-Apéros vorstellen.

Auch in diesem Jahr wird interessierten Organisationen die Möglichkeit geboten, sich mittels 
Aushang von Plakaten an Stellwänden während des Imbisses den interessierten Personen mit 
einer kleinen Delegation (max. zwei Personen) vorzustellen.

Der diesjährige Neuzuzügeranlass findet am Dienstag, 16. September 2025, 19.00 Uhr, Zähn­
teschüür Oberrohrdorf, statt.

Interessierte Vereine, Kommissionen oder politische Parteien werden gebeten, sich bis spätes­
tens am 31. August 2025 bei der Gemeindekanzlei schriftlich zu melden (gemeindekanzlei@
oberrohrdorf.ch) und mitzuteilen, ob eine Stellwand oder ein kleiner Tisch gewünscht wird. 
Die Details werden anschliessend bekannt gegeben. 

Hinweis für Parteien und politische Gruppierungen: direkte Parolen und Empfehlungen für 
Wahlen und Abstimmungen sind nicht zulässig! Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich 
beim Gemeindeschreiber melden (056 485 77 00).

Anpassung der Öffnungszeiten der Gemeinde
verwaltung Oberrohrdorf per 1. September 2025
Der Gemeinderat Oberrohrdorf passt die Schalter- und Telefonöffnungszeiten der Gemeinde­
verwaltung ab Montag, 1. September 2025, an. 

Neu ist die Gemeindeverwaltung ab 1. September 2025 wie folgt geöffnet: 
Montag	 8.30 – 11.30 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag	 8.30 – 11.30 Uhr , Nachmittag geschlossen
Mittwoch	 8.30 – 11.30 Uhr, 14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag	 8.30 – 11.30 Uhr, 14.00 – 16.30 Uhr
Freitag	 Durchgehend von 7.00 – 14.00 Uhr

Für das Betreibungsamt gelten ausser am Dienstag die gleichen Öffnungszeiten. Am Dienstag 
bleibt das Betreibungsamt jeweils den ganzen Tag geschlossen.

Wie bis anhin wird es auch weiterhin möglich sein, Termine auf vorgängige Anfrage ausserhalb 
der ordentlichen Öffnungszeiten zu vereinbaren. Kontaktieren Sie die Gemeindeverwaltung 
unter 056 485 77 00.

Neuer monatlicher  
Seniorinnen- &  
Senioren-Treff 
Kaffee-Klatsch & König Dame 
weil gute Gespräche und ein bisschen Spiel, 
uns nie alt werden lassen! 

Daten 2025
Jeweils am Mittwoch
17. September
15. Oktober
19. November
17. Dezember

Treffpunkt 
Zähnteschüür, 13.30 bis 17.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie! 

Die Freiwilligen des  
Senioren Netzwerk OberrohrdorfRechtskraft der  

Einwohnergemeindeversammlungsbeschlüsse
Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind sämtliche Beschlüsse der Einwohner
gemeindeversammlung vom 12. Juni 2025 in Rechtskraft erwachsen.

� Gemeinderat

Inserate in der «Berg-Post» 
bringen Erfolg
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Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern
Alle Anwohner an öffentlichen Strassen, Wegen und Trottoirs werden ersucht, ihre Bäume und 
Sträucher vorschriftsgemäss auf- und zurückzuschneiden (§ 109 BauG). Die lichte Höhe von 
überhängenden Ästen beträgt über Strassen 4.50 m und über Gehwegen 2.50 m.
An Einmündungen und Strassenverzweigungen muss ein sichtfreier Raum zwischen einer Höhe 
von 80 cm und einer solchen von 3 m gewährleistet sein. Einzelne, die Sicht nicht hemmende 
Bäume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sichtzonen zugelassen (§ 42 BauV). Bei Ver­
kehrssignalen, Hydranten und Strassenlampen müssen die Pflanzen besonders gut zurückge­
schnitten werden.

Das Zurückschneiden soll bis Ende September 2025 vorgenommen werden.

Sind die Pflanzen am angesetzten Termin nicht zurückgeschnitten und ergibt sich aus diesem 
gesetzwidrigen Zustand eine konkrete Gefahr für die Verkehrsteilnehmer, so muss die Gemein­
de für die Durchsetzung ihrer Anordnung (insbesondere an exponierten Strassenabschnitten) 
besorgt sein. Sonst könnte sie bei einem Verkehrsunfall unter Umständen aufgrund ihrer Werk­
eigentümerhaftpflicht belangt werden. Art. 687 Abs. 1 ZGB gibt der Gemeinde als Stras
seneigentümerin das Recht, sichtbehindernde und damit verkehrsgefährdende Äste selber 
zurückzuschneiden. Ist die Gemeinde ihrer Pflicht ausreichend nachgekommen und ereignet 
sich dennoch ein Unfall infolge von sichtbehindernden Pflanzen, haftet in der Regel der Eigen­
tümer vollumfänglich für den Schaden.

Nach der angesetzten Frist ist das Bauamt somit berechtigt, ins Strassen- und Gehweggebiet 
hineinwachsende Hecken und Sträucher sowie überhängende Äste zurückzuschneiden. Für 
allfällige Schäden durch das Schneiden der Bäume und Pflanzen kann das Bauamt nicht haft­
bar gemacht werden.

Der Gemeinderat dankt den Anwohnern, welche ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten 
im Namen der Fahrzeuglenker und Passanten bestens.

� Gemeinderat

Baugesuch
Baugesuch-Nr.:	 2025/28
Gesuchsteller:	� Wettstein André,  

Baumgartenweg 4,  
5453 Remetschwil

Grundeigent.:	� Wettstein André,  
Baumgartenweg 4,  
5453 Remetschwil

Projektverf.:	� Swiss Sun Solutions GmbH, 
Rorschacherstrasse 60, 
9402 Mörschwil

Bauvorhaben:	� PV-Anlage
Standort:	� Grundstück-Nr. 892,  

Baumgartenweg 4

Dieses Baugesuch liegt vom 20. August 2025 
bis 19. September 2025 während der ordent­
lichen Bürostunden in der Gemeindeverwaltung 
Remetschwil öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
Einwendungen sind während der Auflagefrist 
schriftlich mit Antrag und Begründung an den 
Gemeinderat 5453 Remetschwil zu richten.

� Gemeinderat Remetschwil

Rechtskraft von Gemeindeversammlungsbeschlüssen

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind sämtliche an der Einwohnergemeindever­
sammlung vom 23. Juni 2025 gefassten Beschlüsse in Rechtskraft erwachsen.

� Gemeinderat

Ihre Spende schenkt Lachen.  
Herzlichen Dank! 
www.theodora.ch/support 
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Kindern magische 

Momente schenken

Ihr Inserate 
per E-Mail aufgeben:

sekretariat@reussbote.ch
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Ihr Inserat in der Bergpost.
Profitieren Sie von unserer kompetenten Beratung. 

Telefon 056 491 18 30

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Leben heisst atmen

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Beratung, Projektierung und Installation  
von Telefon-, Elektro-, EDV-, TV- und  
Beleuchtungsanlagen
Elektroservice

oberrohrdorf@elektro-fluckiger.ch

Nüssli Druck AG · Bahnhofstrasse 37 · 5507 Mellingen
056 491 13 28 · info@nuesslidruck.ch · www.nuesslidruck.ch

Wir bieten Ihnen nicht nur qualitativ 

hochwertige Druck-Produkte und kreative 

Lösungen an: Wir entlasten Sie durch 

umfassende Beratung, nachhaltige 

Konzepte und ökonomisch sinnvolle 

Produktionsvorschläge.

Bei uns sind Sie immer richtig. 

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne! 
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Gesamterneuerungswahlen vom  
28. September 2025 für die Amtsperiode 2026/2029
Für die Gesamterneuerungswahlen vom 28. September 2025 wurden folgende Kandidatin-nen 
und Kandidaten angemeldet:

Gemeinderat (5 Mitglieder)
• �Sekinger Verena, 1966, von Remet­

schwil AG und Würenlos AG, Steinacker 
21, parteilos, bisher

• �Zyka Markus, 1962, von Zürich ZH, 
Hägelerstrasse 17d, parteilos, bisher

• �Herzog Urs, 1960, von Ennetbaden AG, 
Haldemättlistrasse 11b, parteilos, bisher

• �Wyler Roman, 1980, von Münsingen BE, 
Schürmattstrasse 6, Die Mitte, bisher

• �Grob Matthias, 1974, von Zürich ZH, 
Steihaui 8a, parteilos, bisher

Gemeindeammann
• �Sekinger Verena, 1966, von Remet­

schwil AG und Würenlos AG, Steinacker 
21, parteilos, bisher

Vizeammann
• ��Zyka Markus, 1962, von Zürich ZH, 

Hägelerstrasse 17d, parteilos, bisher

Beim Gemeinderat, Gemeindeammann und Vizeammann findet am 28. September 2025 eine 
Urnenwahl statt. Es sind nicht nur die oben aufgeführten Personen wählbar. Im ersten Wahl­
gang kann jede(r) Stimmberechtigte der Gemeinde als Kandidatin oder Kandidat gültige Stim­
men erhalten.

Finanzkommission (3 Mitglieder)
• �Zehnder Matthias, 1981, von Birmens­

torf AG, Steihaui 3, parteilos, bisher
• �Giger Roman, 1980, von Niedergösgen SO, 

Landstrasse 210, parteilos, bisher
• �Konrad Jean-Yves, 1963, von Wohlen AG 

und Kilchberg ZH, parteilos, bisher

Steuerkommission (3 Mitglieder)
• �Zimmerli Thomas, 1967, von Brittnau AG, 

Sennhofstrasse 34, parteilos, bisher
• �Varisco Davide, 2002, von Paradiso TI, 

Haldemättlistrasse 6b, parteilos, bisher
• �Konrad Jean-Yves, 1963, von Wohlen AG 

und Kilchberg ZH, parteilos, bisher

Steuerkommission Ersatzmitglied  
(1 Mitglied)
• �Flück Thomas, 1981, von Brienz BE, 

Hüslerstrasse 30, Die Mitte, neu

Stimmenzähler (2 Mitglieder)
• �Herzog Brigitte, 1963, von Ennetbaden AG 

und Luterbach SO, Haldemättlistrasse 11b, 
parteilos, bisher

• �Rindisbacher Monika, 1975, von Belli­
kon AG und Lauperswil BE, Bachstrasse 8, 
parteilos, bisher

Stimmenzähler-Ersatz (2 Mitglieder)
• �Brem Silvia, 1973, von Remetschwil AG 

und Rudolfstetten-Friedlisberg AG, 
Zopfstras-se 7, parteilos, bisher

• �Grob Sandra, 1973, von Zürich ZH und 
Pfäfers SG, Steihaui 8a, parteilos, bisher

Da bei sämtlichen Kommissionen weniger oder gleich viele wählbare Kandidatinnen oder Kandi­
daten vorgeschlagen wurden, als zu wählen sind, ist gemäss § 30a des Gesetzes über die politi­
schen Rechte (GPR) eine Nachmeldefrist von 5 Tagen anzusetzen, innert der weitere Vorschläge 
eingereicht werden können. Wahlvorschläge sind von 10 Stimmberechtigten des Wahlkreises zu 
unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei innert 5 Tagen seit Publikation, das heisst bis am 
25. August 2025, 12.00 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular kann bei der Gemeinde­
kanzlei bezogen oder von der Homepage www.remetschwil.ch heruntergeladen werden. Gehen 
innert der Frist von 5 Tagen keine neuen Anmeldungen ein, werden die Vorgeschlagenen von der 
anordnenden Behörde bzw. vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt. 

� Wahlbüro Remetschwil
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Gemeinderat tritt geschlossen zur Wiederwahl an
Die fünf Mitglieder des Remetschwiler Gemeinderats stellen sich geschlossen für eine weitere 
Amtsperiode 2026/2029 zur Verfügung. 

Die Motivation für die Wiederkandidatur ist in erster Linie in der sehr guten Zusammenarbeit 
innerhalb des Gemeinderats zu finden. In den vergangenen Jahren hat sich ein vertrauens­
volles, respektvolles und harmonisches Gremium mit einem guten Teamgeist entwickelt.

Auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung wird 
als positiv wahrgenommen. Diese unterstützen den Gemeinderat nicht nur in administrativen 
Belangen, sondern entlasten ihn auch inhaltlich. Dadurch kann sich das Gremium gezielt auf 
strategische Themen konzentrieren und die Gemeindeführung vorausschauend gestalten.

Eine weitere wertvolle Erfahrung ist der kontinuierliche Austausch mit Kommissionen, anderen 
Behörden sowie der Bevölkerung. Dieser wird als konstruktiv, lösungsorientiert und respektvoll 
erlebt. Die Gemeinderäte fühlen sich in ihrer Arbeit durch die Einwohnerinnen und Einwohner 
getragen und wertgeschätzt – ein wichtiger Pfeiler der Motivation, sich erneut zur Wahl zu 
stellen.

Nicht zuletzt ist es der Wunsch aller fünf Gemeinderatsmitglieder, begonnene Projekte weiter­
zuführen und neue Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die Arbeit im Gemeinderat 
erfahren alle als spannend, vielseitig und motivierend.

Mit dem geschlossenen Wiederantritt setzen die Gemeinderatsmitglieder ein klares Zeichen 
für Kontinuität, Verlässlichkeit und eine weiterhin engagierte Gemeindepolitik zum Wohle der 
Gemeinde.

Impressum Bergpost
Die Bergpost erscheint zweimal im Monat 
und wird in alle Haushaltungen in Bellikon, 
Niederrohrdorf, Oberrohrdorf-Staretschwil 
und Remetschwil zugestellt.

Auflage: 6100 Exemplare.

Redaktionen
Gemeindekanzlei 5454 Bellikon 
Telefon 056 485 83 83 
E-Mail: gemeindeverwaltung@bellikon.ch

Gemeindekanzlei 5443 Niederrohrdorf 
Telefon 056 485 66 00 
E-Mail: gemeindekanzlei@niederrohrdorf.ch

Gemeindekanzlei 5452 Oberrohrdorf 
Telefon 056 485 77 00 
E-Mail: gemeindekanzlei@oberrohrdorf.ch

Gemeindekanzlei 5453 Remetschwil 
Telefon 056 485 84 00 
E-Mail: gemeindekanzlei@remetschwil.ch

Druck
Nüssli Druck AG · 5507 Mellingen
Telefon 056 491 13 28

Inseratannahme
Nüssli Druck AG · 5507 Mellingen
Telefon 056 491 13 28
E-Mail: inserate@reussbote.ch

Inseratpreise
1-spaltige Millimeterzeile 68 Rp.
Reklame T1 80 Rp. / T2 106 Rp.
zuzüglich 8,1% Mehrwertsteuer

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe:
Mittwoch, 3. September 2025

Alle Beiträge müssen spätestens um 
10 Uhr auf den Gemeindekanzleien 
eintreffen. Es werden keine Beiträge 
direkt durch die Druckerei entgegen
genommen.

Werbung bringt Erfolg. 
Am richtigen Ort noch mehr!
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Ordentliches Plangenehmigungsverfahren nach Elektrizitätsgesetz (EleG)
Vorlage Nr. S-2508967.1
Private Transformatorenstation TS SBAG
Neubau einer Transformatorenstation auf der Parzelle 230 in der Gemeinde Remetschwil zur
Versorgung der Ladestationen für elektrische Busse der Steffen BUS AG.

Vorlage Nr. L-2508969.1
16 kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen TS Mattächer und TS SBAG
Neue Kabelleitung «XKDT 3x1x95 Curm /25 Cuk mm2» in bestehenden Rohranlagen zwischen den Parzellen 1012 und 230.

Betroffene Gemeinde
5453 Remetschwil

Gesuchstellerin
enerpeak ag, Stettbachstrasse 7, 8600 Dübendorf

Ort
Parzelle Nr. 230 und 1012, Koordinaten 2667246 / 1250909

Gegenstand
�Für Detailinformationen wird auf die öffentlich zur Einsichtnahme auf­
gelegten Planunterlagen verwiesen.

Verfahren
�Das Verfahren richtet sich nach Art. 16 ff des Elektrizitätsgesetzes (EleG; 
SR 734.0), der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für 
elektrische Anlagen (VPeA; SR 734.25) und nach dem Bundesgesetz 
über die Enteignung (EntG; SR 711). Leitbehörde ist das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat (ESTI).

Öffentliche Auflage
�Die Gesuchsunterlagen können vom 28. August 2025 bis 23. September 
2025 zu den ordentlichen Schalteröffnungszeiten bei folgender Stelle 
eingesehen werden: 
• �Gemeindekanzlei Remetschwil, Dorfstr. 4, 5453 Remetschwil

�Die aufgelegten Unterlagen stehen während der Auflagefrist ebenfalls 
auf esti-consultation.ch/pub/5045/f001f27f9b online zur Einsicht zur 
Verfügung.

�Massgebend sind allein die in der oben genannten Gemeinde aufgeleg­
ten Unterlagen.

Einsprachen
�Wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungs­
verfahren (VwVG; SR 172.021) oder des Bundesgesetzes über die Ent­

eignung Partei ist, kann während der Auflagefrist beim Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Einsprache 
erheben. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren aus­
geschlossen (Art. 16f Abs. 1 EleG).

Enteignung
�Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Art. 42 bis 
44 EntG zur Folge. Wird durch die Enteignung in Miet- und Pachtver­
träge eingegriffen, die nicht im Grundbuch vorgemerkt sind, so haben 
die Vermieter und Verpächter ihren Mietern und Pächtern sofort nach 
Empfang der persönlichen Anzeige davon Mitteilung zu machen und 
den Enteigner über solche Miet- und Pachtverhältnisse in Kenntnis zu 
setzen (Art. 32 Abs. 1 EntG).

�Innerhalb der Auflagefrist kann, wer nach den Vorschriften des EntG 
Partei ist, sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen. 
Diese sind im Wesentlichen:
a) Einsprachen gegen die Enteignung
b) Begehren nach den Art. 7-10 EntG
c) Begehren um Sachleistung (Art. 18 EntG)
d) Begehren um Ausdehnung der Enteignung (Art. 12 EntG)
e) die geforderte Enteignungsentschädigung

�Zur Anmeldung von Forderungen innerhalb der Einsprachefrist sind auch 
die Mieter und Pächter sowie die Dienstbarkeitsberechtigten und die 
Gläubiger aus vorgemerkten persönlichen Rechten verpflichtet. Pfand­
rechte und Grundlasten, die auf einem in Anspruch genommenen Grund­
stück haften, sind nicht anzumelden, Nutzniessungsrechte nur, soweit 
behauptet wird, aus dem Entzuge des Nutzniessungsgegenstandes 
entstehe Schaden.
� Aarau, 18. August 2025

� Namens des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI)
� Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung 
� für Baubewilligungen 

Analyn und Mburu
schreiben  mit Ihrer 
Hilfe. PC 80-444-2
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Veranstaltungskalender RemetschwilVeranstaltungskalender 2025 
August 2025 

MI 20. Gymnastik Herren 18.45 – 20.00 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

MI 20. Gymnastik Damen 20.00 – 21.15 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

DO 21. Internationale
Volkstänze

14.00 – 15.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus 
Oberrohrdorf 

Pro Senectute 

FR 22. Training 18.00 – 20.30 Uhr 
Schützenhaus 
Remetschwil 

SG Remetschwil 

SO 24. OP Verein 09.30 – 11.30 Uhr 
Schützenhaus 
Remetschwil 

SG Remetschwil 

MO 25. Samariterverein
Rohrdorf und
Umgebung

19.30 Uhr 
Monatsübung 

Kirche Guthirt Niederrohrdorf 

DI 26. Fitness- und
Gymnastikstunde

16.30 – 17.30 Uhr 
Turnhalle 

Pro Senectute 

MI 27. Gymnastik Herren 18.45 – 20.00 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

MI 27. Gymnastik Damen 20.00 – 21.15 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

DO 28. Internationale
Volkstänze

14.00 – 15.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus 
Oberrohrdorf 

Pro Senectute 

DO 28. Frauengemein-
Schaft Rohrdorf
«Exkursion in die
Stapferhaus-
Austellung in
Lenzburg»

13.06 Uhr 
Bus 331, Remetschwil 
Post 

Frauengemeinschaft 
Rohrdorf 

September 2025 
MO 01. Jassen 13.30 – 17.00 Uhr 

Gemeindesääli 
Pro Senectute 

DI 02. Fitness- und
Gymnastikstunde

16.30 – 17.30 Uhr 
Turnhalle 

Pro Senectute 

MI 03. Training 18.00 – 20.00 Uhr 
Schützenhaus 
Remetschwil 

SG Remetschwil 

MI 03. Gymnastik Herren 18.45 – 20.00 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

MI 03. Gymnastik Damen 20.00 – 21.15 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

DO 04. Senioren Mittagstisch 11.20 Uhr Restaurant 
zur Post 

Pro Senectute 

DO 04. Internationale
Volkstänze

14.00 – 15.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus 
Oberrohrdorf 

Pro Senectute 

SA 06. Fischessen mit
Jubilarenfeier

Ab 11.00 Uhr 
Zähnteschüür 
Oberrohrdorf 

Harmoniemusik Rohrdorf 

SO 07. Ökumenisches Fiire
mit Chline

10.00 Uhr / Reformierte 
Kirche Rohrdorf 

Kath. und Ref. 
Kirchgemeinde 

DI 09. Fitness- und
Gymnastikstunde

16.30 – 17.30 Uhr 
Turnhalle 

Pro Senectute 

MI 10. Gymnastik Herren 18.45 – 20.00 Uhr 
Turnhalle 

Gymnastikgruppe 
Remetschwil 

Wer nicht inseriert, wird vergessen!

Über 10 Mio. Tonnen 
Meerestiere sterben 
jährlich als Beifang.
Sie verenden qualvoll in Netzen, die durch die 
Weltmeere geschleift werden. Geben wir den 
Meeren eine Pause: Nachhaltig. Für die Meeres-
tiere. Für uns. Für unsere Nachkommen.

www.kyma-sea.org / pause
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Felder nicht entfacht werden konnte – der Fun­
ke der Gemeinschaft sprang trotzdem über.

Ein besonderer Moment war das gemeinsame 
Singen der Nationalhymne, bei dem es sich auch 
der Gesamtgemeinderat einmal mehr nicht neh­
men liess, kraftvoll anzustimmen und mitzu­
wirken. Die Stimmung war ausgelassen, herzlich 
und heimatverbunden – und so wurde bis spät 
in die Nacht gefeiert, gelacht und angestossen.

� Urs Herzog

auch jenen Regionen Mitgefühl zu zeigen, die 
in den letzten Monaten von Naturkatastrophen 
heimgesucht worden waren oder nicht in Frie­
den den Alltag geniessen können.

Rund 200 Besucherinnen und Besucher folgten 
der Einladung der Gemeinde. Die Mitglieder des 
Sportclubs Busslingen, welche die Feier mit En­
gagement organisiert hatten, standen bereit, 
die Besucher mit Gehacktem und Hörnli sowie 
Feinem vom Grill zu verpflegen. Vom Grillduft 
über das Dessertbuffet bis hin zur musikalischen 
Untermalung war alles vorhanden. Selbst wenn 
das traditionelle Höhenfeuer dieses Jahr aus 
Rücksicht auf die noch mit Frucht besetzten 

Remetschwil feiert den 1. August 
fröhlich und mit Gelassenheit
Kurz vor dem offiziellen Start der 1.-August-Fei­
er öffnete der Himmel über dem Sennhof in 
Remetschwil noch einmal seine Schleusen – als 
wollte Petrus persönlich die Spannung steigern. 
Doch pünktlich zur Begrüssung schloss er sie 
wieder, als hätte er gewusst: Jetzt wird gefeiert!

Frau Gemeindeammann Vreni Sekinger fand in 
ihrer Eröffnungsrede die passenden Worte zum 
Geburtstag der Schweiz. Mit einem Mix aus 
Stolz und Nachdenklichkeit erinnerte sie an die 
Werte, die unser Land prägen – Freiheit, Demo­
kratie und Wohlstand – und vergass dabei nicht, 

Die älteste Remetschwilerin feiert 
ihren 95. Geburtstag
Am 6. August 2025 durfte Frau Josefina Wet­
ter, wohnhaft am Sonnenbergweg, ihren 
95. Geburtstag feiern. Frau Wetter ist die äl­
teste Einwohnerin von Remetschwil. Der Ge­
meinderat gratuliert der rüstigen Jubilarin 
ganz herzlich und wünscht ihr alles Gute und 
gute Gesundheit. 

Baubewilligung
Die Gemeinde hat folgende Baubewilligung er­
teilt:
• ��Blasi Luca und Iulianello Sara, Zopfstrasse 5a, 

für eine Pergola, auf drei Seiten geschlossen

Frau GemeindeammannGesamtgemeinderat im Einklang 

Vizeammann Markus Zyka gratuliert Frau Jose-
fina Wetter zu ihrem 95. Geburtstag.

Erst wenns fehlt, fällts auf.
Herzlichen Dank allen Spendern. Neue Spender  
helfen mit, dass die Blut gruppen 0, A, B und AB  
auch in Zukunft nicht fehlen.  
Werden auch Sie Spender: blutspende.ch
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